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Stadtvertretung  
 

der Landeshauptstadt 
 

Schwerin Datum:        06.09.2022 

 

 Dezernat: I / Fachdienst 
Hauptverwaltung 

 Bearbeiter/in: Frau Schönfeldt 

 Telefon: 545-1219 

Beschlussvorlage    

Drucksache Nr.    
öffentlich  

  

00580/2022    

Beratung und Beschlussfassung 

Dezernentenberatung 
Hauptausschuss 

Betreff 

Besetzung von vakanten bzw. vakant werdenden Stellen in der Stadtverwaltung Schwerin 

Beschlussvorschlag 

Die nachfolgend genannten Stellen werden durch den Hauptausschuss zur Besetzung 
freigegeben. 
 
Fachdienst  Bezeichnung      Bewertung 
Stellennummer 
20   FD Finanzwirtschaft, Stadtkasse  
00608   Leiter*in Team Abgaben     E 11 TVöD 
 
31   FD Bürgerservice 
08080   SB Meldeangelegenheiten Ausländerbehörde E 6   TVöD 
166962, 166963 SB Aufenthaltsrecht     E 9b TVöD 
 
36   FD Umwelt  
04573   Techn. SB Immissionsschutz    E 11 TVöD 
 
40   FD Bildung und Sport 
00699   Schulsekretär*in      E 5 TVöD 
 
41   Kulturbüro 
01392   FBL Gestalten, Gesund. Öffentlichkeitsarbeit E 11 TVöD 
 
50   FD Soziales 
01634   Fachassistent*in Asyl/ SGB XII   E9a TVöD 
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Begründung 

1. Sachverhalt / Problem  
Gemäß § 5 (4) Nr. 10/11 Hauptsatzung hat die Nachbesetzung freier und freiwerdender 
Stellen grundsätzlich aus dem vorhandenen Personalbestand zu erfolgen. Die externe 
Nachbesetzung von freien und freiwerdenden Stellen sowie die Besetzung von Stellen ab 
der EG 10 TVöD bzw. der BG A11 LBesG kann nur nach vorheriger Genehmigung des 
Hauptausschusses erfolgen. 
 
FD Finanzwirtschaft, Stadtkasse (20) 
Die Stelle 00608 wird aufgrund des Renteneintritts der jetzigen Stelleninhaberin zum 
01.01.2023 vakant. Mit einem Umfang von 1,0 VZÄ ist sie in der Fachgruppe 
Finanzwirtschaft (20.1) verortet. Der Stelle obliegt die Dienst- und Fachaufsicht des Teams 
Abgaben (20.1.3). Wesentliche Aufgaben sind die Sicherung der Aufgabenerfüllung, die 
Bearbeitung von Grundsatzangelegenheiten sowie die Gremienbetreuung in 
Abgabenangelegenheiten. 
 
FD Bürgerservice (31) 
Bei der Stelle 08080 handelt es sich um eine Stelle Melde-SB in der Ausländerbehörde, bei 
den Stellen 166962 und 166963 um Stellen aus dem Ukraine-Pool, welche vorerst bis zum 
31.12.2022 befristet eingerichtet wurden. Nunmehr ist die Besetzung der Stellen mit der 
Funktion der SB Aufenthaltsrecht für die Dauer von 3 Jahren vorgesehen. Bei der in den 
letzten Jahren relativ konstanten Anzahl von Ausländern in der Landeshauptstadt Schwerin 
von ca. 8.000 wurden bislang 16 Stellen entsprechend der Bemessung regelmäßig besetzt. 
Durch den starken Zulauf von Flüchtlingen aus der Ukraine sind aktuell über 1.000 
Ausländer hinzugekommen. Um diesen Aufwand zu bewältigen bedarf es dringender 
Unterstützung in der Ausländerbehörde. In der Zwischenzeit mussten die Aufgaben 
innerhalb der Ausländerbehörde aufgrund länger andauernder Personalknappheit etwas 
umverteilt werden. So konnten die Einheits-SB ihren eigentlichen Aufgaben (v.a. 
Entscheidungen über Aufenthaltserlaubnisse) kaum noch nachgehen, da sie überwiegend 
im Meldebereich der Ausländerbehörde unterstützend tätig werden mussten. Anders wäre 
die laufende Versorgung der ausländischen Bürger*innen und somit eine Aufrechterhaltung 
des Betriebes nicht möglich gewesen. Verschärft wurde die Situation durch den Cyberangriff 
im Vorjahr, infolgedessen die Arbeitsfähigkeit massiv eingeschränkt war. Termine mussten 
verschoben und eine hohe Anzahl vorläufiger Bescheinigungen (Fiktionsbescheinigungen) 
ausgestellt werden. Die Folgen sind bis heute spürbar. Aufgrund mehrerer erfolgloser 
interner Wiederbesetzungsverfahren für gleichartige Stellen in der Ausländerbehörde wird 
ein externes Auswahlverfahren angestrebt. 
 
FD Umwelt (36) 
Die Stelle 04573 - Techn. Sachbearbeiter*in Immissionsschutz ist in der Fachgruppe 
Immissionsschutz und Umweltplanung (36.3) verortet. Sie ist aufgrund der Beendigung des 
Arbeitsverhältnisses der Stelleninhaberin ab dem 01.01.2023 vakant. Es handelt sich hier 
um eine Techn. Sachbearbeiterstelle, an welcher städtische Pflichtaufgaben im Baubereich 
(Verkehr, Städtebau, Gewerbe, Industrie) zu erfüllen sind. Hierzu gehören insbesondere 
Planverfahren und Anlagengenehmigungen sowie Erarbeitung von Konzepten, 
Durchführung immissionsschutzrechtlicher Verwaltungsverfahren, die Bearbeitung von 
Bürgerbeschwerden über Luftverunreinigungen, Geräusche, Erschütterungen, Licht und 
magnetische Felder sowie die Beurteilung von Anlagen in baurechtlichen, 
gewerberechtlichen, verkehrsrechtlichen und sonstigen Genehmigungsverfahren (inkl. 
fachtechnischer Stellungnahmen im Widerspruchs- und Klageverfahren).  
 
FD Bildung und Sport (40) 
Die Stelle 00699 Schulsekretär*in wird mit 1,0 VZÄ bei der Erich-Weinert-Schule geführt und 
soll erneut besetzt werden, da das Arbeitsverhältnis mit der jetzigen Stelleninhaberin zum 
31.01.2023 endet. Die Landeshauptstadt Schwerin ist verpflichtet, Ressourcen für ein 
Schulsekretariat zur Verfügung zu stellen. 
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Kulturbüro (41) 
Die Stelle 01392 Fachbereichsleiter/in Gestalten, Gesundheitliche Öffentlichkeitsarbeit ist in 
der Fachgruppe Volkshochschule Ehm Welk (41.6) verortet. Sie wird aufgrund der 
Beendigung des Arbeitsverhältnisses der Stelleninhaberin ab dem 01.04.2023 vakant. Zu 
den Aufgaben der Stelle gehört die pädagogische Leitung / Konzeptionierung, Planung und 
Gestaltung eines erwachsenengerechten Weiterbildungsangebotes entsprechend der Ziele 
des Weiterbildungsförderungsgesetzes M-V, des Schulgesetzes M-V und der 
pädagogischen Zielstellungen der Volkshochschule, sowie die Organisation der 
Weiterbildungsveranstaltungen. 
 
FD Soziales (50) 
Die Stelle 01634 Fachassistent*in ist in der Fachgruppe 50.2.2 - Asyl- / SGB XII - Team 
verortet. Sie Stelle wird aufgrund der Umsetzung des derzeitigen Stelleninhabers vakant. Zu 
den Aufgaben dieser Stelle gehören im Wesentlichen die Beratung der Hilfesuchenden, die 
abschließende Bearbeitung von Anträgen auf Leistungen der Hilfe zum Lebensunterhalt, der 
Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung, der Hilfen zur Gesundheit und der Hilfe 
in anderen Lebenslagen, sowie die Bearbeitung von Rückforderungsansprüchen. In dieser 
Fachgruppe besteht derzeit aufgrund des Ukraine-Krieges erheblicher Handlungsbedarf. 
 
 
2. Notwendigkeit  
FD Finanzwirtschaft, Stadtkasse (20) 
Die Aufgaben der Teamleitung können nicht durch die übrigen SB-Stellen übernommen 
werden. Zur Sicherstellung der Aufgabenerfüllung im Bereich der Abgaben ist die 
Wiederbesetzung der Stelle 00608 dringend erforderlich. 
 
FD Bürgerservice (31) 
Zur Sicherstellung des laufenden Betriebes der Ausländerbehörde ist die personelle 
Mindestausstattung, gerade im Bereich der ersten Anlaufstelle für die ausländischen 
Bürger*innen zwingend erforderlich. 
 
FD Umwelt (36) 
Um einen reibungslosen Ablauf in der Aufgabenbewältigung zu gewährleisten ist die 
Wiederbesetzung unverzichtbar. 
 
FD Bildung und Sport (40) 
Die Besetzung des Schulsekretariats ist für einen reibungslosen Betriebsablauf der Schule 
zwingend erforderlich. 
 
Kulturbüro (41) 
Zur Aufrechterhaltung des Programmangebotes der Volkshochschule ist die 
Wiederbesetzung der Stelle dringend notwendig.  
 
FD Soziales (50) 
Die Besetzung der Stelle 01634 ist zwingend notwendig, um eine stetige Wahrnehmung der 
Pflichtaufgaben zu gewährleisten. 
 
 
3. Alternativen  
FD Finanzwirtschaft, Stadtkasse (20) 
Bei Nichtbesetzung der Stelle können die Aufgaben innerhalb der Fachgruppe vor allem 
mangels Koordinierung nicht vollumfänglich gewährleistet werden.  
 
FD Bürgerservice (31) 
Die seit längerer Zeit stark belastete Ausländerbehörde hat keine 
Kompensationsmöglichkeiten. Ohne die Besetzung der Stellen würden sich Wartezeiten 
sowie die Belastung der Kolleg*innen weiter erhöhen. 
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FD Umwelt (36) 
Mangels Alternativen der Aufgabenwahrnehmung an anderen Stellen innerhalb des 
Fachdienstes ist die Stelle zu besetzen. Die Aufgaben können sonst nicht im erforderlichen 
Umfang wahrgenommen werden. 
 
FD Bildung und Sport (40) 
Eine sachgerechte Aufrechterhaltung des Schulbetriebes wäre gefährdet. 
 
Kulturbüro (41) 
Bei Nichtbesetzung ist die Sicherstellung bedarfsgerechter Angebote der 
Weiterbildungsgrundversorgung nicht möglich, es handelt sich um eine Pflichtaufgabe gem. 
§ 2 Abs. 2 KV MV i. V. m. § 8 Abs. 1 WBFöG MV. 
 
FD Soziales (50) 
Bei Nichtbesetzung der Stelle kann die Fallbearbeitung nur verzögert erfolgen. Es kommt zu 
kontinuierlich ansteigenden Arbeitsrückständen. 
 
 
4. Auswirkungen  
 

 Lebensverhältnisse von Familien: --- 

 

 Wirtschafts- / Arbeitsmarkt: --- 

 

 Klima / Umwelt: --- 

 

 Gesundheit: --- 

 
5. Darstellung der finanziellen Auswirkungen auf das Jahresergebnis / die Liquidität 
 
Stellennummer Bezeichnung ____________    Personalkosten*  
00608    Leiter*in Fachgruppe Abgaben      71.400,00 € (2023) 
08080                         SB Meldeangelegenheiten ABH   48.900,00 € (2022) 
166962, 166963         SB Aufenthaltsrecht            je 57.400,00 € (2022) 
04599   Techn. SB Immissionsschutz/Umweltpl.   71.400,00 € (2023) 
00699                         Schulsekretär/in     48.000,00 € (2023) 
01392                         FBL Gestalten, Gesund. Öffentlichkeitsarbeit 71.400,00 € (2023) 
01634   Fachassistent*in     55.900,00 € (2022) 
 
*Die Darstellung beruht auf einem durchschnittlichen Jahreswert (Entgeltgruppe, 
Entwicklungsstufe 3, LOB, Jahressonderzahlung sowie die Tarifentwicklung). 
 
Der vorgeschlagene Beschluss ist haushaltsrelevant 

 ja (bitte Unterabschnitt a) bis f) ausfüllen)  

 nein 

 
a) Handelt es sich um eine kommunale Pflichtaufgabe: 

 ja  

 nein, der Beschlussgegenstand ist allerdings aus folgenden Gründen von 

übergeordnetem Stadtinteresse: 
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Zur Erfüllung der freiwilligen Aufgabe wird folgende Deckung herangezogen: 

 

b) Sind über- bzw. außerplanmäßige Aufwendungen / Auszahlungen erforderlich? 

 ja, die Deckung erfolgt aus: --- 

 nein. --- 

 

c) Bei investiven Maßnahmen: 

Ist die Maßnahme im Haushalt veranschlagt? 

 ja, Maßnahmenbezeichnung (Maßnahmennummer) --- 

 nein, der Nachweis der Veranschlagungsreife und eine Wirtschaftlichkeitsdarstellung 

liegen der Beschlussvorlage als Anlage bei. --- 

 

d) Drittmitteldarstellung: 

Fördermittel in Höhe von …. Euro sind beantragt/ bewilligt. Die Beantragung folgender 

Drittmittel ist beabsichtigt: …. --- 

 

e) Welche Beiträge leistet der Beschlussgegenstand für die Konsolidierung des aktuellen 

Haushaltes: --- 

 

f) Welche Beiträge leistet der Beschlussgegenstand für die Konsolidierung künftiger 

Haushalte: --- 

 

 

über- bzw. außerplanmäßige Aufwendungen / Auszahlungen im Haushaltsjahr 
 
Mehraufwendungen / Mehrauszahlungen im Produkt: --- 
 
Die Deckung erfolgt durch Mehrerträge / Mehreinzahlungen bzw. Minderaufwendungen / 
Minderausgaben im Produkt: --- 
 
Die Entscheidung berührt das Haushaltssicherungskonzept: 
 

 ja 
Darstellung der Auswirkungen: 
 

 nein 
 
 
 

 
 
gez. Dr. Rico Badenschier 
Oberbürgermeister 
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